
Aufhewahrung von Waffen im Verein

Bis zur Neuregelung des

Waffenrechts 2003 galt der alte

5 42 Waffengesetz {WaffG),
der ledigl ich die al lgemeine

Emplehlung enthielt, Schuss-

waffen und Munition so

aufzuhewahren, dass sie

nicht abhanden kommen oder

unbelugte Dritte sie an sich

nehmen können.

Diese schl ichte Regelung re ichte da-
mals aus, da offensichtl ich das Inte-
resse Krimineller am .,Sportwaffen-
klau" nicht besonders hoch war. konn-
ten s ie doch in anderen Bereichen e in-
facher an Schusswaffen kommen. Seit
2003 regelt die Allgemeinen Waffen-
gesetz-Verordnung (AWaffV) im Detail
die Aufbewahrung von Schusswaffen
und Munition mit der konkreten Fest-
legung, unter welchen Voraussetzun-
gen welche Zahl von Waffen in nor-
mierten Waffenschränken aufbewahrt
werden dürfen. Für Vereine sind einige
Regelungen der AWaffV von Bedeu-
tung.

Dauernd bewohntes Gebäude
Zunächst muss einmal unterschieden
werden zwischen bewohnten und
. ,n icht  dauernd bewohnten" Gebäu-
den.  , .Nicht  dauernd bewohnt"  s ind
Gebäude.  in  denen Nutzungsberech-
tigte nur vorübergehend venrueilen,
wie in  Jagdhüt ten oder Fer ienhäusern.
Die Eigenschaf t  a ls  dauernd bewohn-
tes Gebäude geht  n icht  dadurch ver lo-
ren. dass sich Nutzungsberechtigte
dort zeitweise nicht aufhalten. sei es
info lge der  Er ledigung von Besorgun-
gen oder Besuchen odervon normalen
Ur laubsabwesenhei ten.  Selbst  e in Ge-
bäude mi t  der  Wohnung e ines Pend-
lers,  der  s ich nur  e inen Tei l  der  Woche
am Arbeitsort, den anderen Teil an sei-
nem Hauptwohnsitz aufhält, ist regel,
mäßig a ls  dauernd bewohnf  anzuse-
hen.  Hat  a lso das Vereinshaus e ine
Wohnung,  in_der e in Hausmeister  oder
MietOr woffnt, ist von einem dauernd
bewohnten Gebäude auszugehen,  für
das d ie übl ichen Aufbewanrunqsre-

gelungen für die private Aufbewah-
rung gel ten.
In e inem nach d iesen Kr i ter ien n icht
dauernd bewohnten Gebäude dür fen
Langwaffen aufbewahrt werden, und
zwar nur  in  e inem Schrank mi t  dem Wi-
derstandsgrad 0 der  EU-Norm. Diese
Regelung g i l t  nur  für  er laubnispf l ich-
tige Schusswaffen. Für die Aufbewah-
rung erlaubnisfreier Waffen in nicht
dauerhaft bewohnten Gebäuden, etwa
Druckluftwaffen an Schießstätten.
reicht - wie in dauerhaft bewohnten
Gebäuden - ein festes verschlossenes
Behäl tn is  aus.
Grundsätzlich kann die Behörde von
diesen stren gen Voraussetzungen Aus-
nahmen zulassen, wobei Art und Zahl
der aufzubewahrenden Waffen und die
Art der Sicherheitsbehältnisse zu be-
rücksichtigen sind. Voraussetzung ist
ein Antrag des Vereins. in dem für den
konkreten Einzel fa l l  dargelegt  wi rd,
wie das Schützenhaus gelegen is !  wie
oft es benutzt wird und wie es um den
Einbruchsschutz in  baul icher  Hins icht
bestellt ist.

Kr iminalpol ize i l iche
Beratungsstelle
Früher waren d ie kr iminalpol ize i l ichen
Beratungsstellen zu beteil igen, jedoch
sind diese 2008 aus der Verordnung
gestrichen worden. Nlchtsdestotrotz
werden s ie von manchen Behörden
beratend herangezogen.  Die Bera-
tungsstellen orientieren sich an den
von der zentralen Geschäftsstelle Kri-
minalpol ize i l iche Prävent ion (KPK)
herausgegebenen Arbeitsanleitungen
betreffend die Aufbewahrung von
Waffen und Munition. Diese Arbeits-
anle i tungen s ind im Rahmen der  d ie-
sen Ste l len obl iegenden Bürgerbe-
ratung a ls  Grundlage für  e in a l le  Ange-
bote des Marktes ausschöpfendes
Aufbewahrungskonzept anzusehen,
die weit über die gesetzlichen Anfor-
derungen h inausgehen.  Deren Rege-
lungen ste l len a l le in den unter  Sicher-
heitsaspekten erforderlichen Standard
für die Aufbewahrung dar. lst nach
Prüfung des Einzelfalles auf Grund der
Art der Waffen, des hohen Waffen-
oder Muni t ionsbestandes oder wegen
des 0rtes der Aufbewahrung ein höhe-
rer Sicherheitsstandard notwendig, ist
e ine Anordnung der  zuständigen Be-
hörde er forder l ich.

Aufbewahrungskonzept
Da die AWaffV nicht nur den privaten
Bereich regelt, ist die rechtl iche Ab-
grenzung n icht  ganz e indeut ig,  da
beide Vorschriften aufeinander Bezug
nehmen. Grundsätz l ich g i l t  für  d ie Auf-
bewahrung im Schützenhaus a ls  Min-
deststandard d ie Regelung des $ 13
AWaffV. Allerdings kann der Betreiber
e ines Schützenhauses Abweichun-
gen von den Vorschriften beantragen,
wenn er  der  Behörde e in geeignetes
Aufbewahrungskonzept vorlegt. Ein
solches Aufbewahrungskonzept ist
keine wissenschaftl iche Arbeit viel-
mehr kann der Vereinsvorsitzende es
erstellen, wenn er in diesem Aufbe-
wahrungskonzept folgendes darstellt -

und auch belegt, etwa mit Fotos:
'1 .  Die Belegenhei t  des Schützenhau-

ses ( in  der  Bebauung,  im Außen-
bereich)

2. Die Frequentiertheit des Schützen-
hauses (a lso Schießtermine und
sonst ige regelmäßige Anwesen-
hei ten)

3. Art der Waffen (Kurz- oder Lang-
waf fen.  Groß- oder  Kle inkal iber)

4.  Zahl  der  Waffen und Muni t ion.

Die Waffenbehörde hat dps $qf!e-
wahrungskonzept eines Antra gitellers
unter  Beachtung der  unterschiedl i -
chen Voraussetzungen d ieser  Rege-
lungen und auf  Grund der  jewei l igen
ört l ichen und sachl ichen Gegebenhei-
ten zu beurteilen. Hierbei geht es nicht
um eine völ l ige Gle ichhei t  zu den An-
forderungen, wie sie im privaten Be-
re ich gel ten;  v ie lmehr Iässt  d ie Rege-
lung sachgerechte Abweichungen zu,
und zwar n icht  nur  in  Richtung Ver-
schärfung.  sondern auch in Richtung
Er le ichterung.  Mancher Verein hat  e i -
nen alten sparkassentresor geschenkt
erhalten und verwahrt die Waffen da-
r in  auf .  Diese of tmals n icht  nach den
heutigen Normen zertif izierten Schrän-
ke sollten angesichts ihrer Wider-
standskraf t  a ls  Sicherung ausre ichen.

Waffenkammer
Grundsätzlich ist - als gleichwertige
Aufbewahrung - auch die Aufbewah-
rung in e iner  Waffenkammer zulässig.
Ein solcher  Raum muss dem Stand der
Technik entsprechen.  Die baul iche
Konstruktion einer solchen Waffen-
kammer is t  naturgemäß davon abhän-
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gig, welche Art und welche Zahl von Waffen
aufbewahrt werden soll. Verbindliche Vorga- .

ben des Gesetzgebers gibt es hierzu nicht.
Der Bayerische Sportschützenbund hat Emp-
feti lungen für die Aufbewahrung in Schützen-
häusern herausgegeben,  in  denen auch d ie
Anforderungen an Waffenräume beschrieben
sind. Diese Empfehlungen werden von den

bayerischen Behörden anerkannt und sind
eine Hilfestellung auch für außerbayerische
Vereine und Behörden.
Letztl ich handelt es sich immer um eine Ein-
zelfallentscheidung der Behörde, die die
mögliche Gefahr für die öffentl iche Sicherheit
mitberücksichtigen mu.ss. Vielfach wird von
der Behörde eine Aufschaltung einer Alarm-

Waffenrecht

anlage zur Polizei gefordert; dies ist in der
Regel nicht gerechtfertigt, denn dies stellt das
maximale 0ptimum dar und mag aus polizei-
l icher Sichtwünschenswert sein. Der Gesetz-
geber hat jedoch detail l ierte Regelungen ge-
schaffen, die die Belange der öffentl ichen
Sicherheit ausreichend berücksichtigen. I

Andere Länder - andere Sitten
In der Zeitung USA T0DAY vom 29. Juni f indet
sich folgende Nachricht aus New York:
,,Die Polizeibehörde sammelte 71 Feuerwaf-
fen anlässlich eines eintägigen ,.Waffen-
Rückkauf-Programms" ein. In diesem Pro-

gramm konnten Bürger anonym Feuerwaffen
abliefern und im Austausch für funktionieren-
de Handfeuerwaffen 200 Dollar und für Lang-
waffen oder BB-Waffen 20 Dollar erhalten.
Waffenbesitzer können ferner während des

ganzen Jahres bei jeder Polizeidienststelle
Waffen anonym abgeben und dafür 100 Euro
erhalten."


